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die homosexuelle Veranlagung eines Bewerbers an und für
sich als ungenügende Grundlage in psychischer und phy -
sischer Beziehung für die Erteilung eines Wirtschaft -
patentes erachtete Ganz selbstverständlich erscheint
es auch uns,dass die weitern moralischen Grundbedingungen

eines Patentbewerbers von der Finanzdirektion nach -
geprüft werden müssen und dürfen,Jedoch gpnügt die
homosexuelle Veranlagung an sich keinen Falls zur Ab -
Weisung eines Begehrens1. Ebenso ist es klär,class Lokale
deren Inhaber oder deren hauptsächlichste Kundschaft
homosexuell veranlagt ist,zu geheimen Brutstätten oder
gar Bordells des gleichgeschlechtlichen Verkehrs nicht
ausarten dürfen.In dieser Beziehung fordern und wünschen
wir nicht mehr Recht als die Hetero-Sexuellen«Wünschen
und fordern aber müssen wir unsere unbedingte Gleich -
berechtigung mit den andern Mitbürgern im Hinblick auf
die soziale und gesellschaftliche Behandlung,soweit sich
die Wahrung unserer Vitalen Interessen und unser geistiger

Zusammenschluss im Rahmen der heutigen Rechtsordnung
bewegt. Diese Rechtsordnung auch in weiterer Hinsicht
den modernen Anschauungen und Forderungen anzupassen,
ist unser nächstes Ziel. Die Grundlage hierfür ist
geschaffen :Wissenschaft und Forschung haben uns schon
längst (mit Ausschluss von Ausnahmen,wie sie eben auf
jedem Gebiete existieren) als physisch und psychisch
gegenüber den andern Mitmenschen gleichwertig erkannt
und die staatlichen Organe können sich dieser Einsicht
länger nicht mehr verschliessen. Diese Einsicht muss
sich aber auch in Praxis umsetzen.

S'war töricht!
Ich stand einmal an des Waldes Saum
Und schnitt Deinen Namen in einen Baum
S'war töricht und kindisch,ich tat es doch
Dort steht Dein Name heute noch —
S'war kindisch und töricht,doch törichter ist
Dass mein Herz diesen Namen nimmer vergisst!
Und kindischer dass ich tagaus tagein,
Mich sehne,mit Dir wieder Eins zu seinl

T'. Spahn.
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